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Kiel, den 28.08.2019 

Schriftliche Anhörung des Innen- und Rechtsausschusses des Schleswig-Holsteinischen Landtags 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Landesbauordnung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Grundsätzlich stehen wir dem Vorhaben, 
zusätzlichen, hoffentlich vor allen Dingen bezahlbaren, Wohnraum zu schaffen, selbstverständlich 
positiv gegenüber. Gleichwohl gibt es in dem vorliegenden Entwurf Planungen, welche unserer 
Auffassung nach durchaus kritisch zu würdigen sind. 

Zunächst beziehen wir uns insofern auf die geplante Änderung in § 6 Abs. 9 LBO, welche eine 
Änderung der Abstandsflächen zum Gegenstand hat. Hier ist in der Folge eine Formulierung 
geplant, wonach Dachaufbauten, Fenster und sonstige Öffnungen in Dächern oder Wänden so 
anzuordnen sind, dass von ihnen keine unzumutbaren Störungen für die Nachbarschaft ausgehen. 
Der Frieden im Quartier ist ein hohes Gut und daher unbedingt zu berücksichtigen. Vorliegend 
allerdings halten wir es für wünschenswert, die Gesamtmaßnahme unter den Vorbehalt der 
Unzumutbarkeit für die Nachbarschaft zu stellen. Unserer Auffassung nach ist es nicht 
ausreichend, hier lediglich die Anordnung einzelner Bauelemente unter den Vorbehalt der 
Unzumutbarkeit zu stellen. 

Die geplante Änderung in § 27, wonach es künftig grundsätzlich zulässig sein soll, Holz als 
Baustoff für Gebäude jeglicher Gebäudeklassen zu verwenden, sehen wir als riskant an. Wir 
erinnern insofern an die vor etwa zwei Jahren geführten, umfangreichen Diskussionen über die 
Brennbarkeit von Baustoffen im Wohnungsbau. Wir gehen davon aus, dass jedenfalls Gebäude ab 
der Gebäudeklasse 4 nicht genehmigungsfrei mit Baustoffen gebaut werden sollten, die nicht 
wenigstens hochfeuerhemmend oder eben feuerbeständig beschaffen sind. 

Hinsichtlich der geplanten Änderung in § 40 Abs. 4 Satz 1 LBO halten wir eine Konkretisierung des 
Wortlautes für notwendig. Sofern die Aufstockung um ein Geschoss bzw. der Ausbau des 
bisherigen Dachgeschosses stattfinden soll, können wir die Intention nachvollziehen, dass aus 
wirtschaftlichen Gründen nicht für das Gesamtgebäude ein Aufzug errichtet bzw. ein bestehender 
Aufzug erweitert werden soll. Allerdings halten wir es für notwendig, insofern die Einschränkung 
vorzunehmen, dass bei der Errichtung mehrerer Geschosse keine Ausnahme von der 
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